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Mit dem Gesetzespaket „Fit for 55“ verfolgt die Europäische 
Kommission den Plan, die Klimapolitik der EU eng an den 
mittelfristigen Emissionszielen auszurichten. Eines der Kern-
elemente ist die Reform des Europäischen Emissionszertifi -
katehandels (EU-ETS). Neben härteren Zielvorgaben und 
einer Ausweitung des Handels auf Gebäude und Verkehr 
soll auch ein CO2-Grenzausgleich eingeführt werden. Idee 
ist, über einen an der EU-Grenze zu zahlenden CO2-Preis für 
Importe die Fairness des Wettbewerbs mit heimischen An-
bietenden zu erhöhen und Produzierende in Drittländern zur 
Übernahme von EU-Klimastandards zu bewegen. Europäi-
scher Rat und Europäisches Parlament konnten sich jeweils 
auf eigene Positionen zum Gesetzesvorschlag der Kom-
mission von Juli 2021 (Europäische Kommission, 2021a) für 
einen sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM) einigen (Europäisches Parlament, 2022; Rat der Eu-
ropäischen Union, 2022). Dem Mechanismus wurde dabei 
grundsätzlich zugestimmt. Änderungswünsche beziehen 
sich im Wesentlichen auf das Timing seiner Einführung und 
des Phase-Out der kostenlosen Zuteilung von ETS-Zertifi -
katen. Es ist wahrscheinlich geworden, dass die interinstitu-
tionellen Verhandlungen der baldigen Einführung eines CO2-
Grenzausgleichs grünes Licht geben werden.

Damit würde eines der größten handelspolitischen Expe-
rimente der EU gestartet. So ist die WTO-Konformität des 
Konstrukts noch ungeklärt und wird vor allem mit Blick auf 
das Gebot der Diskriminierungsfreiheit kontrovers diskutiert 
(Chase und Pinkert, 2021; Venzke und Vidigal, 2022). Auch ist 
die für die Wirksamkeit des CBAM entscheidende Reaktion 
der Drittländer völlig unsicher. Im günstigsten Fall wird die 
Marktposition der EU stark genug sein, um ihre emissions-
intensiv produzierenden Handelspartner zu einem klimapo-
litischen Einlenken zu bewegen. Das CBAM könnte so einen 
Beitrag auf dem Weg zu einer globalen CO2-Bepreisung leis-
ten. Im ungünstigsten Fall drohen Handelsumlenkungen und 
eine handelspolitische Gegenreaktion der Drittländer mit 
Vergeltungszöllen. Entsprechend divers sind die in Simulati-
onsstudien geschätzten volkswirtschaftlichen Eff ekte.

Als eine Quintessenz der bisherigen Literatur kann die 
große Bedeutung spezifi scher Designfragen für die Wohl-

fahrtswirkung festgehalten werden. Wesentliche Fragen 
bei der Wirkung eines CBAM sind, welche Produkte er-
fasst werden, welche Stufen der Herstellung in die Be-
rechnung einbezogen werden und auf welcher Grundlage 
die Emissionsintensitäten ermittelt werden. Die Vorschlä-
ge der EU-Kommission können als Kompromiss zwischen 
den Zielen der umweltökonomischen Lenkungswirkung 
und einer Begrenzung der Kostenbelastung im Handel mit 
Drittländern betrachtet werden. So soll ein Grenzausgleich 
zunächst nur beim Import von Grundstoff en sowie von 
elektrischer Energie erhoben werden und bei den Grund-
stoff en auch nur bei vier als besonders emissionsintensiv 
eingeschätzten Produktgruppen: Aluminium, Düngemit-
tel, Eisen/Stahl und Zement. Vom Grenzausgleich nicht 
betroff en wären Beteiligte aus der Europäischen Freihan-
delsassoziation (EFTA). Erfasst werden sollen lediglich die 
direkten Emissionen in der Produktion der Güter, nicht die 
bei der Herstellung von Vorleistungen freigesetzten Treib-
hausgase (Europäische Kommission, 2021b).

Grundsätzlich sollen die Emissionen (wie im EU-ETS) mög-
lichst anlagespezifi sch verifi ziert werden. Importierende 
sollen aber die Option erhalten, alternativ Benchmarks als 
Grundlage zur Bestimmung der Emissionsintensität anset-
zen zu lassen. Diese sollen soweit vorhanden in evidenz-
basierten Schätzungen für das jeweilige Ausgangsland 
bestehen. Liegen solche Schätzungen nicht vor, soll der 
Benchmark auf Emissionsintensitäten der Produktion im 
EU-Raum fußen (Dumitru et al., 2021). Dies kann als Ent-
gegenkommen vor allem gegenüber Entwicklungsländern 
unter den Handelsbeteiligten gewertet werden. Deren nied-
rigeres Technologieniveau lässt in vielen Fällen einen, auch 
im Vergleich zu den emissionsintensivsten EU-Produzie-
renden, deutlich höheren Treibhausgasausstoß erwarten. 
Bei Produzierenden aus Drittstaaten, die bereits über eige-
ne Systeme der CO2-Bepreisung verfügen, soll zudem eine 
Anrechnung der bereits gezahlten CO2-Preise möglich sein.

Bislang wurden die Eff ekte eines solchen CBAM-Designs 
vor allem für Drittstaaten sowie für die heimischen CBAM-
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Sektoren untersucht. So wird erwartet, dass die EU-Han-
delsbeteiligten je nach Abhängigkeit ihrer Wirtschaftsstruk-
tur von CO2-intensiv hergestellten Produkten in sehr unter-
schiedlichem Maße betroff en wären (Eicke et al., 2022). Die 
Kostenbelastung ihrer Exporte in die EU würde unter dem 
vorgeschlagenen Design aber in keinem Fall exzessiv aus-
fallen (Simola, 2021). Die Auswirkungen auf europäische 
Grundstoffi  ndustrien hängen entscheidend davon ab, in-
wieweit sie auch zukünftig von der freien Zuteilung von Zer-
tifi katen profi tieren (Europäische Kommission, 2021c).

Weniger Aufmerksamkeit haben bislang die Eff ekte auf 
nachgelagerte Industrien in der EU erhalten. Deren Wett-
bewerbsfähigkeit könnte mittelbar über eine Verteuerung 
importierter Vorleistungen vom CBAM beeinträchtigt wer-
den, ohne dass hierfür eine Form von Ausgleich vorgese-
hen ist. Anders als im Fall der Grundstoffi  ndustrien würde 
sich dieser Eff ekt nicht auf die Exporte Richtung Drittländer 
beschränken. Der Impact Assessment Report des Joint 
Research Centre der Europäischen Kommission (Europä-
ische Kommission, 2021c) und Bellora und Fontagné (2021) 
weisen modellbasierte Schätzungen zu Output- und Wert-
schöpfungseff ekten für einige aggregierte Industrien aus, 
allerdings ohne Angabe der dahinterstehenden Kostenwir-
kungen und Annahmen zur Kostenüberwälzung. Kolev et 
al. (2021) ermitteln auf Basis globaler CO2-Intensitäten (d. h. 
losgelöst von der konkreten Lieferstruktur) für die deut-
schen Abnehmenden von Stahl CBAM-bedingte Zusatz-
kosten in einer Größenordnung von bis zu 1,7 Mrd. Euro.

Welche Kostenbelastungen für die weiterverarbeitenden 
Industrien in Deutschland in der Realität entstehen, hängt 
von vielen Faktoren ab. Wesentlich ist zunächst die Ab-
hängigkeit der Produktion vom Import emissionsintensiv 
hergestellter Grundstoff e aus Drittstaaten. Der Zwang zum 
Erwerb von CBAM-Zertifi katen stellt einen unmittelbaren 

Kosteneff ekt bei diesen Importen dar. Dessen Umfang 
würde gemäß Kommissionsvorschlag von der Höhe der 
Emissionsintensitäten sowohl innerhalb (Benchmarks) als 
auch außerhalb (individuelle Berechnung) des ETS-Raums 
abhängen. Als Ausgangspunkt einer Schätzung der Kos-
tenbelastung sind Informationen über die in den Produk-
tionsländern verursachten produktbezogenen Emissionen 
notwendig. Offi  zielle Vergleichsstatistiken liegen für die 
betroff enen Grundstoff e nur vereinzelt vor. Stadler et al. 
(2021) haben jedoch unlängst Updates für ihre Datenbank 
EXIOBASE zu den Umweltwirkungen globaler Wertschöp-
fungsketten auf fein diff erenzierter Produktebene vorge-
legt. Hieraus lassen sich zumindest grobe Schätzwerte zur 
Emissionsintensität der Herstellung von CBAM-Produkten 
in unterschiedlichen Lieferländern bzw. Lieferregionen 
entnehmen.1 Abbildung 1 stellt Durchschnittswerte der so 
geschätzten Intensitäten unter den Lieferländern Deutsch-
lands 2021 dar, getrennt nach EU/EFTA-Ländern und 
sonstigen Handelsbeteiligten. Bei allen vier Produktgrup-
pen zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen den beiden 
Ländergruppen. Produzierende aus Lieferländern, die vom 
CBAM betroff en wären, würden demnach im Schnitt bis-
lang deutlich emissionsintensiver produzieren. Quantitativ 
bedeutsam sind hier vor allem China (Aluminium), Russ-
land (Eisen/Stahl, Düngemittel) und die Türkei (Zement). 
Der Gedanke, über einen Grenzausgleich für eine besse-
re Lenkungswirkung im Wettbewerb mit Anbietenden aus 
diesen Ländern zu sorgen, erscheint damit berechtigt.

Daraus ergibt sich jedoch noch keine starke Kostenbelas-
tung von Deutschlands Importen. Denn den Zahlen von UN 
Comtrade (2022) nach stammten Deutschlands Importe an 
CBAM-Produkten 2021 jeweils zum weit überwiegenden 
Teil aus anderen EU-Ländern. Tabelle 1 stellt dar, welche 
CBAM-Kosten sich bei Anwendung der Emissionsfakto-
ren aus Stadler et al. (2021) auf das Handelsmuster 2021 
für Deutschlands Importe ergeben hätten, bei beispiel-
hafter Annahme eines Preises für CBAM-Zertifi kate von 
80 Euro/t CO2 (etwa der durchschnittliche Zertifi kate-Preis 
am EU-ETS in den letzten 6 Monaten). Bei Ansetzung der 
länderspezifi schen Emissionsintensitäten würden in einem 
solchen Szenario bei der Produktgruppe Zement CBAM-
Kosten in Höhe von etwa 3,7 % des Cif-Importwerts ent-
stehen, bei Düngemittel (Stickstoff -Dünger) von etwa 
1,9 %. Bei Aluminium und Eisen/Stahl wären die erwarteten 
CBAM-Kosten prozentual betrachtet noch geringer. Neben 
Unterschieden im Handelsmix refl ektiert dies auch die un-
terschiedliche Bedeutung von direkten Emissionen in der 
Produktion. So würde bei der Aluminium produktion die Ein-

1 Als Emissionen erfasst werden nach dem Vorbild von Aarrestad und Ny-
trøen (2021) folgende EXIOBASE-Indikatoren (in CO2-Äquivalenten): CO2 
– combustion air, CO2 – non combustion – cement production – air, CO2 – 
non combustion – lime production – air, N2O – combustion – air, PFC – air.

Abbildung 1
Geschätzte Emissionsintensität der von Deutschland 

importierten CBAM-Produkte 2021

Abgrenzung nach HS Codes: Aluminium (76); Düngemittel (3102); Eisen/
Stahl (72); Zement (2523). Jeweils gewichtete Durchschnitte, mit den An-
teilen der Lieferländer am Importwert Deutschlands als Gewichte.

Quellen: Stadler et al. (2021); UN Comtrade (2022); eigene Berechnungen.
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beziehung von indirekten Emissionen aus der Erzeugung 
des genutzten Stroms die Kosten deutlich erhöhen. Ähnlich 
bei der Gewinnung von Grundstoff en für die Herstellung 
von Stickstoff düngern. Bei Ansetzung (gewichteter) EU-
Durchschnitte als Emissionsfaktoren reduziert sich erwar-
tungsgemäß die Kostenbelastung der deutschen Importe 
noch deutlicher (Stadler et al., 2021). Ein starker Rückgang 
ist vor allem bei Aluminium und Zement zu beobachten.

Kurzfristig ist bei begrenzten Ausweichmöglichkeiten davon 
auszugehen, dass zumindest ein Teil der Kostenbelastung 
an die inländischen Nachfragenden der CBAM-Produkte 
weitergereicht würde. Wie stark dies die Produktionskosten 
der nachgelagerten Industrien erhöhen würde, hängt von 
der Substituierbarkeit ab und ist angesichts des hohen De-
tailgrads der Produktabgrenzung nicht einfach zu bemes-
sen. Über die in der aktuellen Input-Output-Rechnung für 
Deutschland (Destatis, 2021) ausgewiesenen Produktions-
beziehungen lassen sich aber zumindest für das Segment 
Eisen/Stahl Schätzungen zu dessen Kostenanteilen am Pro-
duktionswert inländischer Industriezweige gewinnen. In der 
kurzen Frist ist ein Szenario denkbar, in dem Kostenanstiege 
vollumfänglich weitergegeben werden und keine (geografi -
sche oder sachliche) Substitution der Vorleistungen statt-
fi ndet. Tabelle 2 stellt dar, welche Kosteneff ekte in so einem 

Cost-Pass-Through-Szenario die in Tabelle 1 ermittelten Im-
portkostenanstiege bei Eisen/Stahl in relevanten Industrien 
verursachen würden. Dabei wird zwischen dem unmittelba-
ren Kosteneff ekt des Einsatzes von Eisen/Stahl in der Pro-
duktion (direkte Kosten) und dem mittelbaren Kosteneff ekt 
der Verteuerung anderer auf den Einsatz von Eisen/Stahl 
basierender Vorleistungen (indirekte Kosten) unterschieden. 
Nennenswerte direkte Kosteneff ekte ergeben sich erwar-
tungsgemäß nur für die primäre Metallbearbeitung, sowie 
abgeschwächt für die unmittelbar nachgelagerten Metaller-
zeugnisse. Endproduzierende aus den Bereichen Maschi-
nen- und Automobilbau wären dagegen auch von indirekten 
Kosteneff ekten nur in geringem Maße betroff en. Der ohne-
hin schon geringe initiale Kostenimpuls schwächt sich die 
Wertschöpfungskette hinab also weiter ab. Bei den übrigen 
CBAM-Produkten lassen die Importkostenschätzungen Ef-
fekte ähnlicher Größenordnung erwarten.

Ein hier nicht berücksichtigter, zusätzlicher Kostentreiber 
könnte im geplanten Phase-Out der kostenlosen Zuteilung 
von ETS-Zertifi katen an heimische Grundstoff produzieren-
de bestehen. Dieser beeinfl usst jedoch nicht die Opportu-
nitätskosten des Zertifi kateeinsatzes. Die empirische Lite-
ratur zeigt, dass diese Kosten bereits heute zumindest an-
teilig eingepreist werden, insbesondere in den Segmenten 

Tabelle 1
Geschätzte CBAM-Gebühren auf Deutschlands (DE) Grundstoffi  mporte (Handelsmuster von 2021)

Quellen: Stadler et al. (2021); UN Comtrade (2022); eigene Berechnungen.

Aluminium Düngemittel Eisen/Stahl Zement

Importwert DE 2021 (Mio. Euro) 17.980,2 642,9 30.067,5 157,1

Anteil EFTA-Länder Importe DE (%) 73,1 93,4 86,5 91,4

Szenario Länderspezifi sche Intensitäten

CBAM-Gebühren absolut (Mio. Euro) 245,7 12,4 294,4 5,9

CBAM-Gebühren Anteil Importwert (%) 1,4 1,9 1,0 3,7

Szenario EU-Intensitäten

CBAM-Gebühren absolut (Mio. Euro) 43,6 2,6 82,7 1,0

CBAM-Gebühren Anteil Importwert (%) 0,2 0,4 0,3 0,7

Metallerzeugung 
und -bearbeitung

Metallerzeug-
nisse

Herstellung elek-
tronischer Ausr. 

Maschinen-
bau

Herstellung Kfz 
und Kfz-Teile

Sonstiger 
Fahrzeugbau

Produktionswert 2019* (Mio. Euro) 103.836 138.143 108.329 277.249 411.475 56.781

Direkte 
CBAM-Kosten

Absolut (Mio. Euro) 130 37,2 6,4 23,4 33,7 2,3

Anteil Produktionswert (%) 0,13 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00

Direkte + in-
direkte CBAM-
Kosten

Absolut (Mio. Euro) 209,5 95,4 15,9 64,4 92,1 12,1

Anteil Produktionswert (%) 0,20 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02

Tabelle 2
Kostenbelastung deutscher Industrien durch CBAM-Gebühren für Eisen/Stahl (Cost-Pass-Through-Szenario)

Annahme: Länderspezifi sche Emissionsintensitäten. *Jüngster verfügbarer Datenzeitpunkt in den amtlichen Quellen.

Quellen: Stadler et al. (2021); UN Comtrade (2022); Destatis (2021); Destatis (2022); eigene Berechnungen.



Wirtschaftsdienst 2022 | 9
734

Ökonomische Trends

nalen Arbeitsteilung, die auf internen wie externen Kosten 
fußt. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten von Drittstaaten 
als Sanktionsinstrumente wahrgenommene Mittel wie der 
CBAM durch intensive diplomatische Bemühungen der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten begleitet werden.
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Eisen/Stahl und Zement (Cludius et al., 2020). Mittelfristig 
besteht zudem in vielen Fällen Spielraum für Kostensen-
kung durch Substitution von Grundstoff en aus emissions-
intensiven Drittstaaten durch EU-interne Produkte. Dies 
könnte zwar zu Preissteigerungen im EU-ETS führen (Bel-
lora und Fontagné, 2021), der ursprüngliche Kosteneff ekt 
würde aber nicht übertroff en. Die von der Europäischen 
Kommission vorgesehene Anrechnung von bereits in Dritt-
ländern gezahlten CO2-Preisen auf die CBAM-Gebühren 
würde schließlich eine weitere Abschwächung der Kosten-
wirkung bedeuten (Europäische Kommission, 2021b).

Damit sollte das angestrebte Modell eines CO2-Grenz-
ausgleichs für ausgewählte Grundstoff e die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der weiterverarbeitenden Industri-
en in Deutschland nur in Einzelfällen beeinträchtigen. Bei 
der konkreten Ausgestaltung sollten deshalb die umwelt-
ökonomische Lenkungswirkung und die Schaff ung fairen 
Wettbewerbs auf den Grundstoff märkten im Vordergrund 
stehen. Dies setzt voraus, dass auch bei Produzierenden 
aus Drittländern so weit wie möglich die tatsächlich lokal 
anfallenden Emissionen angerechnet werden. Bei Mangel 
an anlagenspezifi schen Daten sollten durchweg länder-
spezifi sche Schätzwerte anstelle von EU-Benchmarks 
herangezogen werden. Zudem sollten auch die indirek-
ten Emissionen der Herstellung bei der Berechnung des 
Grenzausgleichs einbezogen werden, soweit sie sich auf 
Vorleistungen beziehen, die innerhalb der EU ebenfalls 
dem ETS unterliegen. Vor allem bei Produkten wie Alumi-
nium würde so verhindert, dass künstliche Kostenvorteile 
für Drittländer mit emissionsintensiver Energiegewinnung 
entstehen. Zugleich würden in diesen Ländern die Anrei-
ze für prozessübergreifende Innovation steigen.

Langfristiges Ziel sollte aber nicht eine Ausweitung des 
Grenzausgleichs auf sämtliche Produktsegmente sein. 
Denn Vermeidungsstrategien durch Verlagerung von 
Produktion und Handelsströmen sind auch bei optima-
lem Design schwer zu unterbinden. Richtig verstanden 
ist der CBAM eher eines von mehreren Instrumenten, 
um EU-seitig die Bildung überregionaler Klimaclubs zu 
fördern. Solche erweiterten Integrationsräume sind erst 
der Schlüssel zu einem einheitlichen CO2-Preis ohne han-
delspolitische Verzerrungen und damit zu einer internatio-

Title: Eff ects of a CO2 Border Adjustment on Downstream Industries
Abstract: This article analyses the cost implications of an EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) for downstream industries 
in Germany. The restriction to a few basic industries as envisaged in the EU Commission’s proposal is expected to lead to only a slight 
increase in input costs for downstream manufacturers. This also holds if the CO2 intensities occurring in the countries of origin are used to 
determine the level of the border adjustment. One reason for this, apart from the restriction to a few basic materials and to direct emissions, 
is the small share of imports from third countries. To strengthen the steering eff ect of a CBAM, the inclusion of emissions at upstream pro-
duction levels therefore seems manageable, to the extent that they apply to intermediate inputs that are also subject to the EU-ETS. In the 
long term, a CBAM should not be thought of as an end in itself, but as one of several steps towards an international climate club..


